
Festsetzungen zum Bebauungsplan 'Hollergasse/Gückelberg' 

Festsetzungen für den Änderungsbereich 

Bebauungsplan 'Hollergasse/Gückelberg'Rechtsgrundlagen 

a) Baugesetzbuch (BauGB) v. 27.08.1997 (BGBI S.2141) 
b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) V. 23.01.1990 (BGBI S.127 ff) 
c) Landesbauordnu ng (LBO) V. 08.08.1995 (BGBI 1995 Nr.24 S.617) 
d) Planzoichenverordnung (PlanzV 90) v. 18.12.1990 (BGBI 1991 1 S.58) 

Rechtsgrundlagen 

a) Baugesetzbuch (BauGB) v. 27,08,1997 ( BGBI S.2141) 
b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 23.01 . 1990 ( BGBI S.127 ff)Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) c) Landesbauordnung ( LBO) v. 08.08.1995 ( BGBI 1995 Nr.24 S.617) 
d) Planzelchenverordnung (PlanzV 90) v. 18.12. 1990 ( BGBI 1991 1 S.58) 

und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 

~ ALLGEMEINES WOHNGEBIET (§ 4 BauNVO) 

Die Nutzungen nach § 4 Ab$,2 Nr.3 BouNVO werden ausgeschlossen und für nicht zulässig erklärt. (§ 1 Abs.S BauNVO) 

Die Ausnahmen no-ch § 4 Abs.3 Nr.3-5 werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs.6 BouNVO) 

Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)
WA 
:fwo Pro elgenstandlgem Wohngeböude sfnd nur 3 Wohnungen zulässig. Plan u ngsrechtliche Festsetzungen 

MISCHGEBIETE (§ 6 BauNVO)~ 
Die Nutzungen nach § 6 Abs.2 Nr.6-8 BauNVO werden ousgeschlossen und tar nicht zulässlg erk lärt.~ 
Dle Ausnahmen nach § 6 Abs.-5 SQuf'NO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
Die Nutzungen nach § 6 Abs.2 Nr.7-8 BauNVO werden ausgeschlossen und fDr nicht zulasslg erk lärt .~ 
Die Ausnahmen nach § 6 Abs.3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die Nutzungen nach § 6 Abs.2 Nr.6-8 BauNVO werden ausgeschlossen und fOr nlcht zuHisslg erkl8rt.~ 
Dres gtlt nicht für VergnQgungsstatten Tm Sinne von § 4a Abs.3 Nr.2 BauNVO im Untergeschoss In Form einer Spielhalle. und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

2. ~aß dl!!lr b-aul lchen Nutzung / Höhenlage / Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr.1 und Abs.2 BauGB 1.V. § ff 16 BauNVO) 

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (Höchstgrenze) 

1-111 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE mlnd. 1 bis max. 3 Vollgeschosse 

11-111 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE mlnd. 2 bis max. 3 VollgHchosse 

0,4 0,5 0,6 1,0 GRUNDFLÄCHENZAHLEN 

@0~~@ GESCHOSSFLÄCHENZAHLEN 
Als Bezugspunkt der Höhe(lf1!1stsetzungen wird das natürliche Gelände, an das Gebäude-·angrenzend, on der tiefsten Geländestelle gemessen, festgesetzt. 

1. Ar! der baulichen Nutzung (§ 9 Ab•. 1 Nr.4 BauGB)
TH Die Trautenhöhe wird ou1 max. 5,50 m bei I-Vollgeschossen, auf max. 7,50 m bel II-Vollgeschossen und 

! WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (§ 4 BouNVO)
auf max, 10,00 m bei bls III-Vollgeschossen festgesetzt. 1 

Dfe Nutzungen noch § 4 Abs.2 Nr.3 BauNVO werden ausgeschlossen 
FH Die Firsthöhe wird auf mox. 10,00 m bei I-Vollgeschossen, auf max. . 12,00 m bei II-Vollgeschossen und 

und fDr ntcht zulässig erklärt, (§ 1 Abs.5 BouNVO) 
auf max. 14,00 m bei bis III-Vollgeschossen begrenzt. 

hiervon ausgenommen slnd Anlogen fOr soziale Zwecke. 
3. Bouwelse/Oberboubare und nicht überboubare Grund$t0cksflach•n/St•llung d•r baulichan Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB 1.V. §§ 22 und 23 BauNVO) 

Die Ausnahmen noch § 4 Abs.3 Nr.3-5 werden nicht Bestandtetl 
0 orrENE BAUWEISE 

des Bebouung5planes. (§ 1 Abs.6 BauNVO),& orFENE BAUWEISE, nur Einzelhäuser zulässig 
2. ti.taß der bculfchen Nutzung / Hölieiildge / Höhe baulicher Anlagen 

g GESCHLOSSENE BAUWEISE 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs.2 BauGB LV. § ff 16 BauNVO) 

a ABWEICHENDE BAUWEISE, die von der offenen Bauweise dadurch abweicht, ·doB darin Baukörperlängen bis :z:u 60 m zugelassl!!ln slnd. 
II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (Höchslgrenze)

BAUGREN2EN 
111 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (H6chstgrenze)

Uniergeordnete Nebenanlagen Im Sinne des § 14 A.bs . 1 BouNVO sind n·ur außerhalb der hinteren, nicht an VerkehrsfI8chen angrenzenden Grundstückstelle, zulässig. 
IV ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (Höchstgrenze)

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grund'!ltücksflächen zulässig. 
II - IV ZAHL DER VOLLGESCHOSSE mind. 2 bis max. 4 Voltges:chosse 

STELLUNG BAULICHER ANLAGEN 

0 Als untere, Bezugspunkt tO r die restlegung der Trauf- und r1rsth5he 
Die Gebäude slnd nur senkntcht oder parallel zu den vorderen Baugrenzen zuläss!g. 

wird die im Bebauungsplan -als Punkt 'X'
4. Flächen für den Gemeinbedarf (§9 Abs.1 Nr .5 BouGB) 

gekennzeichnete Hi5he von 337,46m O.NN festgesetzt. 
' C] UMGRENZUNG DER FLÄCHEN FOR DEN GEMEINBEDARF 

Enrichtungen und Anlagen: ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN (Amtsgericht und Polizei) TH Traufhöhfll.. nrsth8h1 Flrsth!She 

5. F"lächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§9 Abs.1 Nr.10 BauNVO) 
Traufhl5he 

SICHTWINKEl.f'LÄCHEN FH Flrsth6he 6'""'·""· 
Die festgesetzten Slchtwlnkelfächen sind von Jeglfcher Slchtbeelntrachtlgung In einer Höhe von 0,70m, gemessen über der jeweils angrenzenden Fohrbohn, fre izuhalten. 

6. Verkehr.flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) .3 . Bauwei:se/ilberbaubare und nicht überbaubore Grundstücksflächen/ Stellung der baulichen Anlagen 
c:::::J STRASSENVERKEHRSrLÄCHEN Stellung der baullchen Anlogen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB LV. §§ 22 und 23 BouNVO) 

c:::::J GEHWEGSFLÄCHEN 0 orrENE BAUWEISE 
STRASSENBEGRENZUNGSUIIIE a ABWEICHENDE BAUWEISE, die von der offenen Bauwelse dadurch obwelcht, 
VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG daß darin Bauk5rper1Hngen bis zu 60 m zugelassen sind. 

Zweckbestimmungen: BAUGRENZEi'l

II 4. Grenze des räumlichen Geltungsb•reiches de5 Bebauungsplann ( § 9 Abs.7 BcuGB) FUSSGÄNGERBEREICH 

~ BEREICH Cl GRENZE DES ÄNDERUNGSBEREICHESVERKEHRSBERUHIGTER 

7. Öffentliche und private Grünfläche (§ 9 Abs .1 Nr.15 BauGB) 5 . Sonstige Plan-z:elchen 
c:::::J ÖFFENTLICHE GRONFLÄCHE ~ AUFZUHEBENOE FESTSETZUNGEN 

' ~ PARKANLAGE . 
PRIVATE GRONrLÄCHE 

( Q ÖdUcha .S'muvorschriften 
Zubehörllöche zu einem Gortenboube-triab ~ ~[Jtl 

8. Flächen für das Anpflanzen von Einzelbäumen und mit Bindung für die Bepf lanzung (§ 9 Abs. l Nr.25 BauGB) 
• STANDORT rOR DAS ANPrLANZEN VON BÄUMEN nach§ 74 Landesbauordnung 

Auf den Einzel:standorlen für dos Anpflanzen von Bäumen, Ist die Bepflanzung mit gro8kronlg1!1n, standortgemäßen Laubbaumen durchzuführen . 

Hoehwüehsige Obstbäume werden generell zugelassen. 
4. Dachformen und Dachneigungen (§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO) 

9. Mit Leitung5-, Geh- und Fahrrecht zu belastende Flöchen (§ 9 Abs.1 Hr.21 und Abs.6 BauGB) ON - DACHNEIGUNG 
Kanal - Leitungsrecht Als Dachform werden nur geneigte Di::lcher zugelassen. 

Die jeweils zu tasslgen Oachnetgungen ergeben slch aus den Eintragungen---- Geh- und Fahrrecht 
innerhalb der Nutzungsschablonen. 

1O. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs.4, § 9 Abs.6 BauGB) 

CD Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen. 

11. Grenze des röumllchen Geltungsbereiches des Bebauungsplan-es (§ 9 Abs.7 BauGB} 

GRENZE DES PLANGEBIETES□ 
12. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 Abs.4, § 16 Abs,4 BauNVO) 

- NUTZUNGSÄNDERUNGSGRENZEN Hinweis: Diese Festsetzungen ersetzen die im Änderungsbereich ursprünglichen
Von der Art und dem l,,i-aß der baulichen Nutzung, Bauweise usw. 

Festsetzungen, sowelf sie farbig gekennzeichnet sind. 
13. Umgrenzung der Flächen, deren B6den erheblich mit umweltgetahrdenden Stoffen belastet ist (§ 9 Abs.5 Nr.3 und Abs.6 BauGB) 

Ansonsten gelten die "früheren" Festsetzungen werter.1 1 Attlasten - Standort (Gaswerk) . 1 

14. Bodenschutzgesetz 
Werden bei Erdarbeiten erdfremde ~aterlalien bzw. verunreinigtes Aushubmoterial angetroffen , so ist dieser Aushub von unbelos,tetern Aushub zu trennen und 
gemäß § 7 Bodenschutzgesetz Baden-Württemberg und §§ 4 Abs. 1, 10 und 11 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz zu verfahren. 
Oos Bürgermeisteramt und das Landrats-am+ -Fachdienst UmweHschuh.- i5t hierzu umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benach richtigen. 
Bel erhebllchem Ausmaß sind die Arbeiten In diesem Bereich bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vorföuflg zu unterbrechen. 
BezOgllch des Entsorgungswegens und -formcllti:lten g1b1 der Abfa llentsorger Auskunft (z.B. AWN, SBW). 
Bel allen Baumaßnahmen Ist humoser Oberboden (Mutterboden} und Unterboden getrennt auszubauen, vorrangig einer Wiederverwendung zuzufOhren und bis 
dahin getrennt zu logern und gemö8 § 4 Bodenschutzgesetz Bodi,n-Württemberg (BodSchG) und § 202 Bougeselzbuch sorgsam zu behandeln. 

Nutzungs~chabloneDies gilt lnsb•sondere auch, fQr die vorgesehenen Abgrabungen und AuffOll un9•n (Geländeelnschnltte). 
Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BodSchG· g~wahrlelsten (SchOtthöhe max. 2,00m, Schutz vor Vernässung etc.) 
In den nicht zur Bebauung vorgesehemtn Bereichen sind Bodenverslchtung~tn zu vermelden , um die natllrllche Bodenstruktur vor 1a1rhebllchen und nochhaltlgen 
Veränderungen zu schützen. Falls Verdichtungen des Untergrundes bestehen, ist vor Auftrag des Mutterbodens eine Lockerung durchzuführen. 
Arbeits-, Lager- und Abstellfli:khen sollten zur Verml!!lldung von zusatzlTchen Bodenverdlch1ung1!1n nur lnni!rhalb der Oberbaubaren Grundstücksf lächen liegen . 
Ein Bodenobtrag durch Rutschungen und Erosionen 1st durch geeignete Moßnahmen zu ver.hindern. 
Der Planungsträger hat auf den Standort eines ordnungsgemc:iß zugelassenen und betriebenen Zwischenlagers für Erdaushub, möglk:hst Im Plangeblet, hinzu -
weisen. Folls bei der Durchführung von Bodenorb ■ lhm geruchllch und/oder sichtbar• Auffölllgkelten bemerkt w ■ rden, die ouf Bodenverunretnlgungen 
hinweisen, ist dO$ Umwelt$chutzomt beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis unverzüglich;. zu Verständigen. 
l,,lutfarboden, ous dem Bereich der Altlast (Fist.Nr. 1688 und 1693 Tell), sollte aus Gründen de'r Vorsorge, nTcht weiter als solcher verwertet werden. 

Vollguchos ■-

Grundfülch111n:z:chl 

BcluwalH DN=Dachn111l1:1ung 

TH=Trnufh!lh. rH=Flrsthlioha 

14.1 Altlasten 

Für das ehemalige Gaswerk (geph "M I 1-..Geblef'.)...ln Buchen!:: wurdec-dur.ch -d!G AltloStenbew.,rtiingskommlslOn der H,andlungsbedor,fr·der ,eingehenden Erkundu_ng . 
(E ) gomäO Allknsh:,n-Unh,r::iuehung:sprogromm Boden-Wür+tombc:irg fc:slgc::ilcdlt. ·"'·~+-,----~- ~- ., --'.--.+t, : •>"" •- r,,. er•"·• 'T' ,....,.... ..,,...,rt .....r Pr!'l ! J"" 'l • t -r'Hi ,- t1!:'n"' 1'H!l'. i rn:"!1~!'1 ( -i f 
Die Enersileconsultlng Heidelberg hat eine solche ErkUndLing bereits durchgeführt. Der AbschluBber:lcht vom August 1995 Komm.Nr.900267 muB bei einer • 
Nutzung/Bebauung des "MI 1"-Gelöndes zwfngend Beachtung finden. Anlage 2Hinweis: Naheres zur Altlasten-Thematik unter Ziff.5.7 der BegrOndung. __L Ausfertigung

1s. Sonstiges .. , 
Die privaten Stellp lätze slnd mit Bodl!!lnbelägen aus-z:ufOhren, di~ wasserdurchlösslg sind (erlaubt sind: Pflaster mit mlne-ro tischem Unterbau, Schotterrosen, 
Rosengltferstetno, Kies und Splltt, Botonrasenpfloster). . . 
Einschränkung! Stellplätze sollten nur dann wasserdurchlässig befestigt werden, wenn diese -sich außerhalb der altlastverdächtigen Fläche / Altlast befindet. 

Örtliche Bauvorschriften nach § 7 4 Landesbauordnung Stadt Buchen 
16, Äussere Gestaltung der Gebciude (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO) 
16.1 Zur Farbgebung der Gebäude und sonstigen baul ichen Anlagen dOrfen nur gedeck1e Forbföne verwendet werden, ausgenommen hiervon sind 

Firmen- und Werbeschriften an der Fassade. 

16.2 
16.3 

Die Verwendung leuchtender und reflektierender t-4oterialien und Farben an Gebäuden und son1ti9en baulichen An lagen werden nicht zugelassen. 
Nebengebäude stnd nur tn handwerksgerechter Ausblldung zulassig. • 
Die Fassaden sind kleinteilig, passend zum Ortsbild, zu gestalten. Sie sind mind. olle 1 Sm durch Farbgebung oder Geböudeversatz vertlkol :zu gliedern. 

17, 
1 7 .1 

Dachformen und Dachneigungen (§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO) 
ON - DACHNEIGUNG 
Als Dachform werden nur gl!!lneigte Dächer zugl!!llassen. Die jl!!lweils zulässigen Dachneigungen 4!1rgeben sich aus den Eintragungen innerliolb der Nulzungs-

17.2 

17.3 

F"Or Vor- und Garagendächer werden Abwelchungen nach unten bis zu einer- Dachneigung von 18" zugelassen. schablonen. ') 1 · ··-.: 

Es sind auch Flachdachgaragen zulösslg. 
Doppelh6user, Hausgruppen und aneinandergerethte Gebäude rnnerholb der obweicheinden und geschlossenen Bauweise sind mit einer elnheltllchen 
Dachneigung auzufQhren. 

0 
18, 
18. 1 

19. 
19. 1 

20. 
20. 1 

Dachgestaltung (§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO) 
Zur Dachdeckung dürfen nur naturrote- , rotbraune-,anthrazitforbene kleinteilige Dachdeckungsmater ialien verwendet werden. 

Nlederspannungsleltungen (§ 74 Abs.1 Nr .5 LBO) 
Nlederspannungsfrefleltungen werden rn dem Baugebiet nicht ~ugelassen. 

Gestaltung der unbebauten Gr undstücke 
Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind soweit als möglich als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen und zu gestalten. 

■■ 

1. Anderung 
21. 
21. 1 
21.2 

21.3 

Einfriedigungen (§ 74 A8s.1 Nr.3 LBO) 
Angrenzend an die "Amtsstraße" werden keine Einfriedigungen zugelassen. ' .. 
Angrenzend an die "Hollergasse". die "Dr.-Konrad-Adenauer-Straße" sowie die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestlmmung werden nur -offene 
Einfriedigungen bis 1,00m als Holzstaketenzaun oder Noturhecken zugelassen. 
In den :sonstigen Gebieten dürfen die Efnfriedlgungen zu öffentlichen Verkehrsfl ächen einschl. evtl. notwendiger Stützmauern eine Höhe von 1,00m nicht überschreiten. 
Die Einschränkung im Bereich der Sichtwinkelflächen nach Ziff. 5.11 ist dabei zu beachten . 

Bebauungsplan 

'IV -Hollergasse / Gückelberg' 

Nutzungsschablone 

Art der baulichen Nu1zung Voll'ilttsohosse 

GrundfRkih111m:chl 

Bauwel ■-

gez. h.noe 

Buchen, den 04.04.2001 

Für die Planaufstellung Für die Stadt Buchen 

Tho 1 .Ing. (FH) 
Stadtbauamt Buchen 
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